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nungen Fr. 912.— bis 936.—, für Dreizimmerwohnungen
Fr. 816.— bis 840.—. Die niedrigeren Zinse bezahlt man im
Parterre und im zweiten Stock, die teuersten im ersten Stock.
Zieht man in Betracht, daß jede Wohnung mit eingebautem
Bad versehen ist, Gasbadofen mit Handbrause enthält, die
Zimmer eine anständige Größe aufweisen, daß die Küche einen
guten Gaskochherd enthält, das Büfett, einen modernen
Feuertonschüttstein usw., an den nötigen Stellen geplättelt ist, dann
darf der angesetzte Mietzins als sehr vorteilhaft bezeichnet
werden.

Selbstverständlich hat man bei der ganzen Bauweise auf
größte Einfachheit und Zweckmäßigkeit geschaut. Herr A rchi-
tekt Werner Schoch, der Pläne und Bauleitung besorgte, war
der Genossenschaft ein tüchtiger und umsichtiger Berater.
Erster Grundsatz bei der Ausführung war Solidität und Zweck¬

mäßigkeit, verbunden mit möglichster Freundlichkeit. Die
Wohnungen sollen nicht nur gesund und billig sein, sondern
sie sollen auch heimelig sein, den Mietern eine Wohnstätte,
an welcher sie Freude haben können.

Bei dem vorteilhaften Preise der Wohnungen und infolge
der Beteiligung der Mieter ist anzunehmen, daß es kaum
jemals dazu kommen wird, daß eine der Wohnungen leerstehen
wird, auch wenn der Leerwohnungsstand, der auf 1. August
wiederum mit 0,6 Prozent ausgewiesen ist, wesentlich günstiger
sein sollte. Die Nachfrage nach unseren Wohnungen hält an;
es melden sich täglich Interessenten. Das stete Wachstum von
Winterthur verpflichtet die Wohnbaugenossenschaften, dem
Wohnbauproblem auch für die nächste Zeit weiterhin die
größte Aufmerksamkeit zu schenken und das Ziel, gesunde,
billige Wohnungen zu schaffen, weiter zu verfolgen.

Das Mehrfamilienhaus der Heimstättengenossenschaft
an der unteren Yogelsangstraße

Die Heimstättengenossenschaft hat in den letzten Jahren
ausschließlich am Stadtrain, wo sie ihre Flachdachkolonie
beendigen wollte, gebaut. Nachdem jedoch dort vierundzwanzig
Dreizimmerwohnungen auf 1. April 1939 bezogen worden
waren, hielt sie es der steigenden Bau- und Landkosten wegen
für geraten, vorläufig keine zweigeschossige Häuser mehr zu
erstellen, da in solchen Häusern die Mietkosten mit über
870 Franken bei den gegenwärtigen Löhnen zu hoch kommen.

gefunden hatten, ließen wir auch hier wieder solche einbauen.
Das Badezimmer der äußeren Wohnungen ist allerdings etwas

gar klein geraten.
Alle Decken sind massiv konstruiert und die Böden der

Zimmer mit Linoleum belegt. Die Installationen sind die
üblichen, Glätteeisen und Radio können am Kraftstrom
angesteckt werden. Besonderes Gewicht wurde auf die Wahl
eines guten Gasherdes gelegt. Boiler wurden nicht installiert.
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V= Haus 6 Wohnungen ä 3 Zimmer Kellergrundrifj

1 3 I rrc'.

II In
K-UChl

K*ft€r.
jimmtr ¥«fOM?umimutn rraekniraum Varc/itt/rtc

KIKucht

V\
Bad 5-£ 2 ^1 « sj "V"-"EZRlHL^

h'ohn räum fehl, j m»trWohnraum fth/.-i

o o KtllarCtl/tr

Müller & Keller, Architekten Untere Vogelsangstrafje Maßstab II 23456789 10 m
I I I l II I I I

Das war der Grund, warum wir uns entschlossen, an der untern
Vogelsangstraße anschließend an die Bauten der Gemeinnützigen

Wohnbaugenossenschaft vorläufig ein Doppelsechsfamilienhaus

mit zwölf Dreizimmerwohnungen zu erstellen.

In der äußern Gestaltung paßt sich der Bau denjenigen
der «Gemeinnützigen» an, bei der Aufteilung des

Wohnraumes jedoch legten wir Wert darauf, die gefangenen Zimmer
zu vermeiden, weil sie dann unangenehm werden können,
wenn der Mieter durch die ökonomischen Umstände gezwungen
wird, seine Wohnung mit einem Eltern teil oder sonst jemandem

aus der Verwandtschaft zu teilen.

Ursprünglich war eine Zentralheizung vorgesehen, wir
verzichteten aber darauf, um die Beschaffung des
Brennmaterials etwas zu erleichtern. Jede Wohnung erhält einen
Rahmenkachelofen, in welchem auch Holz verfeuert werden
kann. Nicht verzichtet haben wir dagegen auf das eigene Bad
für jede Wohnung. Nachdem in unseren Wohnungen an der
Talwiesenstraße die Hochbadewannen einen guten Anklang

Die Waschküche enthält wohl eine Zentrifuge, aber keine
Waschmaschine. Im Kellergeschoß ist für je sechs Wohnungen
ein Luftschutzraum vorhanden, dessen Boden mit Klinkerplatten

belegt ist, damit man ihn möglichst «wohnlich»
einrichten kann.

Der Mietzins wurde für alle Wohnungen einheitlich auf
Fr. 850.— pro Jahr festgesetzt, Treppenhausbeleuchtung
inbegriffen. Jeder Mieter ist verpflichtet, Anteilscheine der
Genossenschaft im Betrage von Fr. 400.— zu zeichnen, davon
sind Fr. 200.— vor Bezug der Wohnung, der Rest in
jährlichen Raten von je Fr. 50.— einzubezahlen. Der erste Anteilschein

von Fr. 50.— wird nicht verzinst, dafür erhält der
Mieter «Das Wohnen» gratis. Die übrigen Anteilscheine
werden zu 3 Prozent verzinst.

Die Belehnung (unter Beteiligung von Kanton und Stadt)
ist die selbe wie bei der «Gemeinnützigen».

Pläne und Bauleitung: Architekten Müller & Keller,
Winterthur. Gts.
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